jusline”’

»» Recht. Schnell

Sie kdnnen die QR Codes niitzen um spater wieder auf die neuste Version eines Gesetzestexts zu gelangen.

§ 42 MBG Eigentumsubernahme
durch den Bund

MBG - Militarbefugnisgesetz

@ Bericksichtigter Stand der Gesetzgebung: 04.08.2025

1. (1)Der Bund hat auf Antrag des Eigentimers einen Leistungsgegenstand in sein Eigentum zu Ubernehmen, sofern
dieser Gegenstand
1. 1.im Zeitpunkt der Rickstellung so beschadigt oder abgeandert ist, dass eine Ruckstellung untunlich oder
unmoglich ist, oder
2. 2.im Zeitpunkt der Anforderung oder unmittelbaren Inanspruchnahme fabriksneu war.
Besteht an einem Leistungsgegenstand ein Eigentumsvorbehalt, so ist auch die Person antragsberechtigt, der
gegenUber das Eigentum vorbehalten wurde.

2. (2)Antrage auf Eigentumsibernahme sind bis zum Ablauf des fur die Rickstellung des Leistungsgegenstandes
angeordneten Tages bei der zur Ruckstellung verpflichteten militarischen Dienststelle einzubringen. Gegen die
Versaumung dieser Antragstellung ist eine Wiedereinsetzung in den vorigen Stand im Sinne des § 71 des
Allgemeinen Verwaltungsverfahrensgesetzes 1991 (AVG), BGBI. Nr. 51, zulassig.

3. (3)Uber Antrége nach den Abs. 1 und 2 hat die Anforderungsbehérde zu entscheiden.

4. (4)Im Falle eines Antrages auf Eigentumsibernahme hat der Leistungsgegenstand bis zur rechtskraftigen
Entscheidung tber diesen Antrag in Verwahrung des Bundes auf dessen Kosten und Gefahr zu bleiben. Wird der
Antrag abgewiesen, so ist der Leistungsgegenstand vom Leistungspflichtigen oder seinem Vertreter nach Eintritt
der Rechtskraft dieses Bescheides an dem darin anzuordnenden Zeitpunkt und Ort zu Ubernehmen. Dabei sind
die 88 40 und 41 Uber die Rickstellung sowie die Verwahrung und Hinterlegung anzuwenden.

In Kraft seit 01.07.2001 bis 31.12.9999

© 2026 JUSLINE
JUSLINE® ist eine Marke der ADVOKAT Unternehmensberatung Greiter & Greiter GmbH.

www.jusline.at


file:///
https://www.jusline.at/gesetz/mbg/paragraf/40
file:///

	§ 42 MBG Eigentumsübernahme durch den Bund
	MBG - Militärbefugnisgesetz


